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Kommt Bewegung in die Landschaft ? 

- Das Verursacherprinzip in der Archäologie 

Jeanne-Nora Andrikopoulou-Strack 

Das "Verursacherprinzip" und die kommerzie l le Ar
chäologie sind unabhängig von einander entstanden. 
Dem ersten ist alsbald das zweite gefolgt . Viele Ar
chäologen sehen i r r tümlicherweise in dem "Verur
sacherprinzip" das Tor zur Zulassung der kommerzie l 
len Archäologie und damit zur Schwächung der Am
ter und Senkung des Quali tätsstandards archäologi
scher Untersuchungen. Hinsichtl ich des "Verursacher
prinzips" ist es daher nicht unwichtig, dieses zunächst 
unabhängig von den Grabungsf i rmen zu betrachten. 

Entstehung und Zweck des "Verursacherprinzips" 
aus Sicht eines Fachamtes 

Die Genese des sog. "Verursacherprinzips" in der 
Bundesrepubl ik hängt sehr eng mit dem Rheinischen 
Amt für Bodendenkmalpf lege zusammen. Die Arbeit 
der amtlichen Bodendenkmalpf lege im Rheinland 
konzentriert sich seit den späten siebziger Jahren 
schwerpunktmäßig auf die Sicherung bedrohter ar
chäologischer Denkmäler . Sofern personell möglich, 
dokumentier t und untersucht das Geländepersonal der 
Außenstel len alle zufäll ig zutage tretenden Fundstel
len, soweit diese gemeldet werden. Alle geplanten 
Ausgrabungen betreffen nur bedrohte Objekte . For
schungsausgrabungen ungefährdeter Objekten werden 
grundsätzlich nicht durchgeführ t . Diese Arbei tsvorga
ben verlangen ein hohes M a ß an Flexibilität; ihre 
Grenzen liegen bei dem zur Ver fügung stehenden Per
sonal. Kontinuierl iche Arbeit an einem Objekt bis zur 
technischen Auswer tung oder der Publikation war in 
der Vergangenhei t , bedingt durch den großen Bau
druck in NordrheinWest fa len , die Ausnahme. Groß
flächige Untersuchungen haben wegen der Personalin
tensität zur Vernachläßigung kleinerer Untersuchun
gen und Bergungen geführt . 

1987 wurde die Abtei lung Praktische Bodendenkmal
pflege vom Rheinischen Landesmuseum Bonn ge
trennt und als selbständiges Amt im Landschaf tsver
band eingerichtet. Diese Entwicklung, die den meisten 
Fachleuten nicht wil lkommen war, hat zu einer Be
wußtseinsänderung geführt . 

Neben der fü r j eden Archäologen gewohnten Aus
grabungstät igkeit rückte die Arbei t im Rahmen der 
Betei l igung Träger öffent l icher Belange deutlicher in 
den Vordergrund. Die Begutach tung von Planungen 
und die damit verbundenen Ste l lungnahmen zu allen 
Planungsverfahren und Anfragen zum Denkmalschu tz 
wurden nunmehr als eine zentrale A u f g a b e des Rhei
nischen Amtes für Bodendenkmalp f l ege verstanden. 
Der zuständige Bereich wurde personell verstärkt. Zu 
den Mitarbeitern gehörten erstmalig auch Verwal
tungsfachleute. Gemeinsam mit diesen setzten die Ar
chäologen alle fachl ichen und gesetzl ichen Möglich
keiten zur Sicherung der archäologischen Belange ein. 

Ende der achtziger Jahre wurde vor diesem Hinter
grund das sog. "Verursacherpr inzip" ins Leben geru
fen. Folgende Lei tgedanken waren dabei bes t immend: 

 Archäologische Hinter lassenschaf ten sind ein Be
standteil des Kulturerbes einer Region; sie bilden 
den kulturhistorischen Hintergrund der Allgemein
heit. Sie gehören nicht einem Einzelnen sondern 
allen Bürgern. 

 Klar lokalisierbare und abgrenzbare archäologische 
Plätze sollen nicht der zufäl l igen Zers törung überlas
sen werden. Bereits in der Planung sollen sie ange
messen berücksichtigt und integriert werden. 

 Ist die Integration archäologischer Plätze aufgrund 
anderer übergeordneter Belange nicht möglich, so 
sollen sie bauvorgrei fend, planmäßig und in einem 
dem Objekt angemessenen U m f a n g untersucht 
werden. 

 Der "Nutznießer" der Zers törung eines archäologi
schen Denkmals , d. h. derjenige, der den materiellen 
Vorteil an der Vermark tung und späteren Nutzung 
der Flächen haben wird, soll auch die Kosten für die 
"Entsorgung" dieser Flächen tragen. Die Allgemein
heit soll nicht mehr für die Vorte i l snahme eines Ein
zelnen herangezogen werden. 

 Das archäologische Fachamt als Vertreter der öffent
lichen Interessen kann  entlastet von großflächigen, 
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te rmingebundenen Untersuchungen Dritter - sich an
deren Aufgaben widmen, für die kein "Verursacher" 
zuständig ist. 

Im Sinne der Konzenpt ionierung der Arbeit sollten 
dann 
1. die Erfassung neuer Fundstel len, 
2. die Dokumenta t ion und Bergung aller zufäll ig 

zutage tretenden Bodendenkmäle r sowie 
3. die kontinuierl iche Erforschung der jenigen Objekte , 

die von anderen Faktoren bedroht werden, z. B. der 
landwir tschaft l ichen Nutzung den Schwerpunkt der 
Arbeit eines Fachamtes bilden. 

Den W e g zur Umse tzung dieser Gedanken haben die 
Verwal tungsleute des Fachamtes eröffnet . Hierbei 
geht es um eine Aufgabenzuwei sung , die sich verein
facht fo lgendermaßen beschreiben läßt: 

1. Das Fachamt ermittelt den Bestand an archäologi
schen Plätzen in einem Areal , z. T. in Zusammen
arbeit mit der zuständigen Gebietskörperschaf t . 

2. Der Planungsträger wird aufgeforder t , die Boden
denkmäler vor Ort zu belassen und in seine Planung 
zu integrieren. 

3. Ist der Berücksicht igung der Bodendenkmäle r vor 
Ort aus übergeordneten Gründen nicht nachzukom
men, muß es zu klaren Vereinbarungen zwischen 
dem Eigentümer des Bodendenkmals und dem Pla
nungsträger kommen . In der Regel enden diese bei 
der Durchse tzung des "Verursacherprinzips" . Der 
"Verursacher" der Zers törung übern immt die Ko
sten für die nachfo lgende Ausgrabung. Sie stellt die 
Sicherung des archäologischen Platzes in anderer 
Form, nämlich als Dokumenta t ion und Funde dar. 

Es ist wichtig klarzustellen, daß das "Verursacherprin
zip" nicht als Arbei tsent las tung der Fachämter gedacht 
sein kann. Seine konsequente A n w e n d u n g soll zu ei
ner vermehrten Anzahl archäologischer Untersuchun
gen führen und gleichzeit ig zum Schutz bedeutender 
Bodendenkmäler beitragen. Maßnahmen , die aus di
versen Gründen  z. B. durch f inanziel le oder perso
nelle Kapazitäten eines Fachamtes oder überspitzt for
muliert , auch aufgrund andersgelagerter fachl icher 
Schwerpunkte einzelner Ausgräber sonst nicht durch
geführt werden würden, sollten durch terminliche und 
finanzielle Absicherung durch den Kostenträger je tzt 
ermöglicht werden. 

Dieses Ziel ist  wie die Praxis bewiesen hat  auch 
erreicht worden. Die A n w e n d u n g des "Verursacher
prinzips" hat in den vergangenen Jahren zu einem zu
sätzlichen Volumen archäologischer Untersuchungen 

geführt , das allein in NordrheinWest fa len inzwischen 
in finanzieller Hinsicht die zweistell ige Millionenzahl 
erreicht hat. Hierbei handelt es sich um planungs
vorgre i fende Prospekt ionsmaßnahmen oder bauvor
greifende Ausgrabungen. Bei den letzteren ist hervor
zuheben, daß es sich in der Regel um zusammen hän
gende, großf lächige Komplet tuntersuchungen eines 
archäologischen Platzes handelt . Als Folge dieses 
durch das "Verursacherprinzip" eröffneten neuen Be
tät igungsfeldes wurden zahlreiche archäologische Un
ternehmen gegründet und führen neben anderen fach
lichen Institutionen diese "Verursachermaßnahmen" 
durch. 

Die Entstehung der sog. "Grabungsf irmen" 

Lange vor der Einführung des "Verursacherprinzips" 
war es im Rheinland  aber auch andernorts  üblich, 
großf lächige Untersuchungen mit Personal durchzu
führen, das eigens für diese M a ß n a h m e eingestellt 
wurde. Dies war vor allem in den siebziger und frühen 
achtziger Jahren der Fall, der Zeit der Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen in der Archäologie . Die Nutzung 
dieser Möglichkei t wurde notwendig, weil in der Re
gel die f inanziel len oder personellen Kapazitäten des 
Fachamtes nicht ausreichten, um aus eigener Kraft die 
Aufgaben zu erledigen. 

Alle Archäologen, die Erfahrungen mit der Pla
nung, Installierung, Durchführung und Betreuung von 
"Projekten" haben, wissen aber auch, welche techni
schen Schwierigkeiten allein schon in der Phase vor 
der Geländearbei t zu überwinden sind. Jeder, der ehr
lich mit den gewonnenen Erfahrungen in diesem Be
reich umgeht, weiß, daß auch fachlichquali tat ive An
sprüche aus bürokrat ischen Gründen manchmal zu
rückzuschrauben waren. Es waren glückliche Ausnah
men, wenn fachliches, technisches und handwerk
liches Personal gleichzeitig die notwendigen Vor
aussetzungen erfüllte. Kamen dazu auch gute finan
zielle Voraussetzungen, z. B. zusätzliche Finanzierung 
durch einen Sponsor oder eine Gemeinde , dann waren 
überaus gute Bedingungen gegeben. Die Realität sah 
aber oft anders aus: Hohe personelle Fluktuation, ge
ringe Finanzmittel , keine Möglichkei t den "Verur
sacher" terminlich oder auch finanziell einzubinden, 
haben oft Qualität und Umfang der Maßnahmen lei
den lassen. 

Projektgebundene Maßnahmen haben einen wei
teren Nachteil . Es gibt keine Möglichkei t der konti
nuierlichen Beschäf t igung qualifizierten Personals. 
Fachlich und organisatorisch eingearbeitete Mitarbei
ter können nach Ende einer Untersuchung nicht wei
terbeschäftigt werden und aus jurist ischen Gründen 
auch nicht unmittelbar bei der nächsten Maßnahme 
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eingesetzt werden. Dieser Umstand führt dazu, daß 
ständig neues Personal eingearbeitet werden muß, ob
wohl qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter zur Ver
fügung stehen. 

Aus diesen Erfahrungen heraus hat seinerzeit das 
Fachamt im Rheinland den Schritt bewußt in Richtung 
archäologischer Fachf i rmen unternommen. Ziel war 
es, Partner zu f inden, die über eigenes fachlich qua
lifiziertes und grabungserfahrenes Personal verfügen, 
um "Verursachermaßnahmen" durchzuführen . Fachli
che Institutionen, die zu diesem Zeitpunkt die ge
wünschten Vorausse tzungen erfüll ten, wurden gezielt 
vom Fachamt angesprochen, ihren Wirkungskre is ins 
Rheinland auszudehnen. 

In der Folgezeit entstanden weitere archäologische 
Fachunternehmen, die sich in der Regel bezeichnen
derweise als Vereine etablierten. Mit dieser Rechts
form glaubte man, den fachl ichen Schwerpunkt im 
Gegensatz zu der Gewinnerz ie lung erkennbar in den 
Vordergrund stellen zu können. 

Es hat nicht lange gedauert bis die ersten von der 
Rechtsform her als G m b H niedergelassenen Firmen 
auf den Markt traten. Manche unter Ihnen haben sehr 
schnell nachgewiesen, daß es nicht die Rechts form ist, 
von der die Qualität der Arbeit abhängig ist. Wie bei 
der institutionalisierten Bodendenkmalpf lege hängt 
die fachliche Seriosität einer Untersuchung neben an
deren Voraussetzungen, wie z. B. einer realistischen 
Kalkulation, von dem Personal und seiner Qualif ika
tion ab. 

Standards in der Archäologie 

Es nicht unverständlich, daß amtliche Bodendenkmal 
pfleger ihren Widers tand gegen archäologische Fir
men vor allem mit deren fachl ichen Qualif ikat ion be
gründen. In diesem Z u s a m m e n h a n g ist es aber wich
tig, sich vor Augen zu führen, um welchen Bereich 
der Archäologie gestritten wird. Es geht um Prospek
tionen und Ausgrabungen . Deren Methoden und Ziel
setzungen bilden bekanntl ich einen Ausschnit t des Fa
ches, der in keiner bundesdeutschen Universi tät  im 
Gegensatz zum Ausland  planmäßig gelehrt wird. 
Spezielle Anforderungen , die ein "Geländearchäolo
ge" beherrschen muß, wie die Erarbei tung einer fach
lichen Fragestel lung für eine Prospektion oder Aus
grabung, fachliches, technisches, finanzielles und 
schließlich personelles Management eines solchen 
Projektes werden bei der universitären Ausbi ldung 
gänzlich außer Acht gelassen. 

Jeder deutsche Archäologe hat sich unabhängig 
davon, in welchem Beschäf t igungsverhäl tn is er steht, 
seine Kenntnisse in Bereich von Prospektions und 
Grabungskonzept ion sowie  technik in der Regel 
neben dem Studium auf dem W e g e des learning by 
doing erarbeitet. Die Qualität dieser Kenntnisse hängt 
von den Kollegen ab, bei denen er praktisch gelernt 
hat bzw. von seiner Berei tschaft , im Laufe der Jahre 
Neues dazuzulernen und sich konzept ionel l und me
thodisch zu verbessern. In diesem Punkt unterschei
den sich die Archäologen in den Firmen nicht von de
nen in den Fachämtern . 

Diese Fähigkeiten sind es aber, an denen sich vor
dergründig die Geister scheiden. Inhaltl ich sind sie 
ebenso wie andere Aufgabenbere iche in der Archäolo
gie, wie z. B. das Berichtswesen oder die Publika
t ionsstandards nicht normiert . Dieser Umstand macht 
es j edem leicht zu behaupten, die Arbei t des Anderen 
entspräche nicht der üblichen Qualität . Da die "übli
che" Qualität nicht in Form al lgemein gültiger Nor
men verbindlich formulier t ist, ist jegl iche Bewertung 
der Arbeit von persönl ichen Kriterien geleitet und 
nicht zweifelsfrei nachvollziehbar . 

Die einzige bundeswei t gültige amtl iche Defini t ion 
von Anforderungen bildete in der Vergangenhei t das 
"Handbuch für Grabungstechnik" , das von den Lan
desarchäologen herausgegeben wird. Hierbei handelt 
sich j edoch um eine rein technische Anlei tung für die
sen Bereich. Verbindl iche inhalt l iche oder gar kon
zeptionelle Richtl inien für die Durch füh rung von Ge
ländemaßnahmen und ihre Auswer tung gibt es im 
deutschsprachigen Raum nicht. 

Aus der Auseinanderse tzung mit den Grabungsf i r 
men geboren sind neuerdings Richtl inien zur Untersu
chung und Dokumenta t ion archäologischer Befunde 
hinzugekommen, die als Empfeh lung zu betrachten 
sind. Sie werden durch weitere im Geltungsbereich 
der einzelnen Ämter verbindlich vorgegebene Richtli
nien ergänzt. Alle diese "Handlungsanle i tungen" stel
len aber keinen bundeseinhei t l ichen, einem fachlichen 
Standard entsprechenden Katalog der Aufgaben und 
ihrer Erledigung dar. Als Grund dafür wird angeführt , 
daß die Anforderungen sich den Möglichkei ten der 
Ämter anpassen müssen. Eine derart ige Argumenta
tion täuscht m. E. über die Tatsache hinweg, daß die 
Aufgabe komplex ist und verbindiche Einigung auf 
einen fachlich angemessenen Standard schwer fällt. 

Eine Formul ierung klarer Richtl inien für die Arbeits
weise in unserem Fach tut aber not. Allein an einer 
von allen Archäologen anerkannten Skala könnte die 
Arbeit aller gemessen werden, Urteile über Qualität 
gefällt werden. Die Formul ie rung von Standards für 
alle Gebiete der Archäologie ist außerdem notwendig, 
um den U m f a n g und die Durchführungsweise von 
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"Verursachermaßnahmen" zu präzisieren. D e m "Ver
ursacher" kann auch nur das abverlangt werden, was 
Fachämter in analogen Fällen auch leisten. Dies soll 
an einem gewiß überspitzten Beispiel dargelegt wer
den: Kritik an "Verursacherarchäologie" auszuüben, 
weil sie "einen Berg" unaufgearbei te ter Prospekt ionen 
und Ausgrabungen hinterläßt, macht wenig Sinn, denn 
der "Verursacher" hat zumindes t die Kosten der ar
chäologische Untersuchung, der technischen Auswer
tung und des dazugehör igen Berichtes übernommen. 
Der begründete Wunsch , dem "Nutznießer" der Zer
störung auch die Verpf l ich tung zur wissenschaf t l ichen 
Ausarbei tung und Publikat ion zu übertragen, muß zur 
Zeit noch an der gängigen Praxis der institutionalisier
ten Bodendenkmalp f l ege gemessen werden. Leider 
reichen die personel len und f inanziel len Kapazitäten 
der Fachämter auch heute noch nicht aus, um j ede Un
tersuchung bis zu e inem zufr iedenste l lenden Abschluß 
zu bringen. In der Regel werden die Ergebnisse ar
chäologischer Untersuchungen in Archiven und Ma
gazinen sichergestell t und fü r die Forschung bereitge
halten. Dieses gilt bislang für die amtseigenen Unter
suchungen und muß folgericht ig auch für die Untersu
chungen Dritter gelten. 

Sofern dieser Zustand geändert werden soll, muß 
das Ziel konkret formul ier t werden. Dazu gehören Ge
danken zu der personel len Intensität und Dauer der 
wissenschaf t l ichen Aufarbei tung, den U m f a n g und die 
Kosten, die ein solches Unter fangen in bezug zu der 
M a ß n a h m e haben darf. Es ist die Aufgabe der Fach
ämter, durch ihr eigenes Tun glaubwürdig nachzuwei
sen, daß die Publikat ion den Absch luß einer archäolo
gischen Untersuchung bildet und als solche die Regel 
ist. Dann wird man diese  in vertretbarem Maße 
auch von dem "Verursacher" erwarten, j a sogar for
dern dürfen. 

Die Rolle der Fachämter 

Die Arbeit in den archäologischen Fachämtern fußt 
auf einer Tradit ion, die in der Regel fast ein Jahrhun
dert alt ist. Dabei geht es ausdrückl ich nicht um die oft 
veränderte Rechts form der Institutionen, sondern um 
die inhaltl iche Kontinuität . Streng genommen wissen 
die Fachämter am besten, um welche Aufgabe es geht 
und wie sie zu erfül len ist. Vor diesem Hintergrund 
spielen Fachämter die zentrale Rolle bei der Gestal
tung der heutigen und vor allem der zukünft igen Ar
beit in der Bodendenkmalp f l ege . Sie haben eine ein
deutige Vorreiterrolle qua Amt inne, die es mit Leben 
auszufül len gilt. Ihr Hauptaugenmerk muß darauf aus
gerichtet sein, möglichst viel Archäologie auf hohem 
Niveau zu ermögl ichen. Es reicht nicht aus, abzuweh
ren und zu beklagen, was nicht sein darf. Sie müssen 

ihre Ziele im Sinne der archäologischen Denkmäler 
und nicht des eigenen Machterhal ts definieren. Ihnen 
kommt diese Verpf l ich tung deswegen zu, da sie in
haltlich eine unabhängige Instanz sind, die sich für die 
Belange der Bodendenkmalpf lege einsetzen muß. Sie 
müssen die W e g e und Mittel innerhalb des gesetzli
chen und gesellschaft l ichen Rahmens sowie der finan
ziellen Möglichkei ten definieren, damit Archäologie 
sinnvoll, eff iz ient und angemessen betrieben werden 
kann. Dieses ist eine konzept ionel le und kreative Auf
gabe. Sie beinhaltet die Möglichkei t , aktiv zu gestal
ten wann, wer und in welchem U m f a n g etwas heute 
und in Zukunf t betreiben wird. 

Diese zentrale Stellung der Fachämter beinhaltet die 
Verpf l ichtung 

 Zur kooperat iven Zusammenarbe i t mit Universitä
ten, zur Anpassung der Ausbi ldung auf die Bedürf
nisse einer modernen Archäologie unter Beibehal
tung eines hohen fachl ichen Standards. 

 Zur Formul ierung und Einhal tung verbindlicher 
Standards für alle Bereiche der archäologischen 
Denkmalpf lege in partnerschaft l icher Zusammen
arbeit mit allen daran Beteiligten, wie z. B. Fach
instituten, Forschungs oder Fachunternehmen, die 
"Verursacheruntersuchungen" durchführen. 

 Die Ergebnisse der Arbeit in der Bodendenkmal
pf lege einem breiten Publ ikum anschaulich zur 
Kenntnis zu bringen und somit für Akzeptanz zu 
sorgen. Wicht ig ist vor allem dabei, die Zusammen
arbeit mit den regionalen und überregionalen 
Museen zu fördern und zu intensivieren. Letztere 
sind der Vermitt ler der Arbeit vor Ort und bieten mit 
der Präsentation der archäologischen Ergebnisse 
einen historischen Identitätsanker in einer sich rasch 
verändernden Umwel t . 

 Fachämtern fällt vielleicht auch die Rolle zu, inno
vativ neue, sinnvolle Tätigkei tsfelder für die zahlrei
chen Fachkollegen zu entwickeln, die jedes Jahr ihr 
Studium abschließen. 

Unsere Fachämter sind heute noch weit davon ent
fernt, alle diese Aufgaben mit Inhalt füllen zu können. 
Dieses liegt vor allem darin begründet, daß der Alltag 
in einem Fachamt  wie in j edem anderen Betrieb 
nicht immer den Raum für konzeptionel le Überlegun
gen läßt. 
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Die Rolle der Firmen 
und die Folgen des Wettbewerbs 

Als Folge des neuen Betät igungsfeldes haben sich 
zahlreiche archäologische Unternehmen auf dem 
Markt niedergelassen und führen "Verursachermaß
nahmen" durch. Im Rheinland sind inzwischen 16 sog. 
"Grabungsf i rmen" tätig. 

Das Rheinland hat keine grundsätzl ichen konzeptio
nellen Schwierigkeiten mit der stetig wachsenden 
Zahl archäologischer Firmen und M a ß n a h m e n Dritter. 
Die zentrale Rolle des Fachamtes bleibt durch dieses 
neue System unangetastet . Notwendigkei t und Um
fang der Untersuchung wird durch das A m t vorgegeg
ben. Alle, die drit tf inanzierte M a ß n a h m e n durchfüh
ren, müssen sich nach den fachl ichen Vorgaben des 
Amtes richten. Die Arbei ten erfolgen stets auf der Ba
sis einer Genehmigung der Oberen Denkmalbehörde , 
die im Benehmen mit dem Fachamt erteilt wird. Die 
Durchführung des Projektes wird überwacht , das Er
gebnis in technischer und fachl icher Hinsicht betreut. 

Nach der Vorstel lung des Fachamtes sind "Gra
bungsf i rmen" qualif izierte Fachunternehmen, die bei 
der Erfül lung einer Aufgabe in der Bodendenkmal
pflege die praktische Umse tzung übernehmen. Nur am 
Rande und nur der Volls tändigkei t halber sei erwähnt , 
daß in fachlich ausgewähl ten Fällen auch das Rheini
sche Amt für Bodendenkmalpf lege Verursachermaß
nahmen gegen Kostenerstat tung durchführ t . 

Zur Verdeut l ichung der Aufgabenver te i lung soll in 
einem Beispiel aus dem Ingenieursbereich (die Errich
tung eines Bauwerkes) mit der Planung und Durch
führung einer archäologischen M a ß n a h m e paralleli
siert werden: 
Eine Straßenüberführung (archäologische M a ß n a h m e ) 
wird benötigt. Ein unabhängiger Ingenieur definiert 
Art und Form der Brücke (das Fachamt beschreibt Art 
und Umfang der Maßnahme) . Verschiedene Fachun
ternehmen geben ein fachl iches Angebot und eine Ko
stenkalkulation ab und bewerben sich um den Auftrag. 
Auf der Basis der fachl ichen Qualif ikat ion und unter 
dem Aspekt des besten KostenLeistungsverhäl tnisses 
vergibt der Auft raggeber ("Verursacher") den Auft rag 
an eine spezialisierte Firma. Sie übern immt die Ver
antwortung für die sachgerechte Errichtung des Bau
werks (Durchführung der archäologischen Untersu
chung) im vorgegebenen Zei t rahmen. Die Arbeit vor 
Ort wird vom Fachamt  ebenso analog der Funktion 
eines unabhängigen Ingenieurs begleitet. 

Das Verhältnis zwischen Auftraggeber , Fachunterneh
men und Fachamt hat sich inzwischen zur Routine 
entwickelt . Die Probleme liegen an anderer Stelle ver

steckt. Unrealist ische, fahrlässig oder bewußt nicht 
ausreichend kalkulierte M a ß n a h m e n wirken sich auf 
die Qualität der Untersuchungen aus. Sie bedrohen 
unmittelbar die archäologischen Zeugnisse und mittel
fristig die bei den Grabungsf i rmen entstandenen Ar
beitsplätze. Dieser Mißstand hängt mit folgenden Fak
toren zusammen: 

1. Viele Fachunternehmen verfügen nicht über ausrei
chend erfahrenes Personal , das in der Lage ist, den 
fachl ichen U m f a n g einer "Verursachermaßnahme" 
als Grundlage einer Kostenkalkulat ion seriös zu 
definieren. 

2. Mit wenigen Ausnahmen verfügen die meisten 
Fachunternehmen nicht über betr iebswirtschaft l ich 
ausgebildetes Personal, das in der Lage ist, das 
Fachunternehmen zu einem gesunden Betrieb zu 
entwickeln. 

3. Die Fachämter scheuen sich, die Kosten einer 
archäologischen M a ß n a h m e aus ihrer vorhandenen 
Erfahrung heraus realistisch zu benennnen. Diese 
Handlungsweise liegt in der Angst begründet , die 
Höhe der Kosten könnte sich nachteil ig auf die An
wendung des "Verursacherprinzips" und den Ruf 
der Bodendenkmalpf lege auswirken. 

4. Unerfahrene Anbieter , aber auch al teingesessene 
Unternehmen, unterbieten einander, um Auft räge 
zu erhalten. Da die Erfahrung in wirtschaft l ich ge
sunder Betr iebsführung in der Regel fehlt, wird zu 
spät erkannt, daß ein nicht kostendeckender Auft rag 
zum schleichenden Bankrot t führt . 

Diese Praxis hat kurzfr is t ig fo lgende Folgen: 

 Bei der Durchführung der M a ß n a h m e wird nicht die 
volle Leistung erbracht, im schl immsten Fall sogar 
die M a ß n a h m e nicht abgeschlossen; der Fundplatz 
wird durch die nachfolgenden Bauarbei ten zerstört 
oder das Fachamt springt ein und führt die Untersu
chung bis zum Abschluß durch. 

 Das Fachunternehmen wird zum Absch luß gezwun
gen und muß die nicht gedeckten Kosten in vollem 
U m f a n g tragen. In einzelnen Fällen wird das Fach
unternehmen schadensersatzpfl icht ig, mit der Wei
terführung der Arbei ten wird eine andere "Grabungs
f i rma" beauftragt . 

Alle aufgezeigten Szenarien schaden dem Ruf der Ar
chäologie und den Archäologen als Berufsstand. Dem 
Auft raggeber scheint die angebotene Leis tung in allen 
Fällen gleich zu sein. Es liegt in der Natur der Sache, 
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daß er den "billigsten" und nicht den "preisgünstig
sten" unter den Anbietern aussucht . Seine Zielsetzung 
ist es, sich möglichst kostengünst ig der Forderungen 
der Bodendenkmalp f l ege zu entledigen. Nur die Auf
traggeber, die der archäologischen Sache gegenüber 
verantwortungsvol l handeln, unterziehen die unter
breiteten Angebote einer Wirtschaf t l ichkei t sprüfung 
und erreichen somit eine Überprüfbarke i t und Ver
gleichbarkeit der angebotenen Leis tung. 

Bei der Verhinderung der Mißstände, die aus 
schlechten Kalkulat ionen erwachsen, spielen die 
Fachämter eine wicht ige Rolle. Sie sollten  sofern sie 
dazu aufgeforder t werden  die Angebote der Gra
bungsf i rmen vor dem Hintergrund der fachl ichen An
forderungen, aber auch des notwendigen f inanziel len 
Rahmens durchleuchten und auf potentielle Probleme 
deutlich hinweisen. 

Akzeptier t der "Verursacher" die Ste l lungnahme 
des Fachamtes nicht und wählt einen unseriösen An
bieter, hat er dann auch die Folgen seines Handelns zu 
tragen. Die Bodendenkmalp f l ege kann die sachge
rechte Durchfüh rung der archäologischen Untersu
chung aufgrund der Vorgaben der Grabungsgenehmi
gung bis zum Abschluß einfordern. 

Ganz am Rande sei bemerkt , daß Dumpingangebo
te sich nicht nur aus fachl ichen Gründen längerfrist ig 
schädlich auswirken. Es ist sehr bedenklich, wenn Ar
chäologen sich und ihre Mitarbei ter oft weit unter ei
nem Drittel des Tagessatzes anderer wissenschaft l ich 
qualifizierter Arbei tnehmer , wie z. B. Architekten 
oder sogar der Archäologen im öffent l ichen Dienst, 
anbieten. Dieses Geschäf t sgebahren führt zwar im 
Momen t vielleicht zu einem Auftrag, verdirbt aber 
längerfrist ig den "Preis" der Archäologen. In einer ge
wissen Weise zeugt es auch von wenig Selbstbewußt
sein bei der eigenen Wertschä tzung. In Zukunf t wird 
es nur unter größten Schwier igkei ten möglich sein, 
diese sich nach unten immer weiter drehenden Spirale 
rückgängig zu machen. 

Eine Interessenvertretung 
der kommerziellen Archäologie 

Eine Interessenvertretung der archäologischen Fach
unternehmen könnte bei diesen Problemen für Abhil fe 
sorgen. Ansätze zu der Gründung eines Verbandes der 
kommerzie l len Archäologie hat es bereits vor meh
reren Jahren gegeben. Zur Umsetzung des Gedankens 
ist es aber aus verschiedenen Gründen bislang nicht 
gekommen. Informat ionen zu den Inhalten eines in 
Gründung befindl ichen Vereines sind unlängst in den 
Mittei lungen der Theor ie AG des Nordwestdeutschen 
Verbandes durch Dritte z. T. unvolls tändig und dem 
Inhalt nach nicht korrekt wiedergegeben worden. 

In diesem Zusammenhang geht es nicht darum, diese 
Mittei lung gerade zu rücken. Es ist vielmehr wichtig 
darzustellen, warum die kommerzie l le Archäologie, 
wie auch andere Berufszweige , eine Interessenvertre
tung benötigt. Wie oben unter dem Abschnit t über 
Standards dargelegt, gibt es in unserem Fach wenige 
klar umrissene Normen . Ein Interessenverband hat 
hier ein nach außen und ein nach innen gerichtetes 
Betät igungsfeld. 

Seine Mitglieder könnten für sich selbstbindende 
Richtlinien erlassen z. B. in bezug 
 auf die Einhal tung von technischen und fachlichen 

Standards bei den archäologischen Untersuchungen, 
ihrer Dokumenta t ion und der Berichterstat tung als 
Ersatz für eine fehlende DINNormierung , 

 auf Regelungen zur turnusmäßigen Überprüfung der 
Einhal tung von Quali tätsstandards in Hinblick auf 
fachl iche Arbeit , Beschäf t igung und Entlohnung des 
Personals, 

 auf die notwendige Qualif ikat ion des Fachpersonals . 

Im Außenverhäl tnis könnte ein derartiger Verband die 
Vertretung der Interessen der kommerzie l len Archäo
logie  analog dem Ring Deutscher Markler  als Insti
tution übernehmen. Mit der Zeit könnte er, z. B. bei 
der Erstel lung einer Art "Honorarordnung" für die 
freie archäologische Wirtschaf t in Zusammenarbei t 
mit anderen Institutionen beitragen. Ziel eines solchen 
Verbandes wird es auch sein, zusammen mit seinen 
Mitgl iedsunternehmen für sichere Arbeitsplätze zu 
sorgen. 

Chancen, die das Verursacherprinzip eröffnet 

Das "Verursacherprinzip" hat in den vergangenen Jah
ren zu einem "Mehr" an Archäologie geführt . Es 
konnten viele archäologische Plätze planmäßig und 
meist mit zufr iedenstel lendem Ergebnis untersucht, 
viele neue fachl iche Erkenntnisse gewonnen werden. 

Der Anst ieg an archäologischen Untersuchungen darf 
aber nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, daß bei
de Seiten, d. h. sowohl die "Grabungsf i rmen" als auch 
die Fachämter , dabei nicht nur gute Erfahrungen ge
sammelt haben. Auch ist mancher Befund der Uner
fahrenheit oder der Unseriosität einzelner zum Opfer 
gefallen. Mancher Bauträger konnte wegen schlechter 
Planung der einen oder der anderen Seite sein Vorha
ben nicht termingerecht in Angriff nehmen. Das "Ver
ursacherprinzip" hat sich arbeitsmarktpolit isch gese
hen positiv ausgewirkt: Die kommerziel le Archäo
logie hat in den vergangenen Jahren vielen Archäolo
gen einen Arbeitsplatz gegeben und geholfen, die seit 
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langer Zeit konstante Zahl arbeitsloser Fachwissen 
schaftler zu senken. "Grabungsf i rmen" beschäft igen 
inzwischen ähnlich viele Mitarbei ter wie die Fachäm
ter. Diese Kollegen sammeln umfassende Erfahrungen 
bei der Durchführung und Auswer tung archäologi
scher Projekte. Durchweg sind sie den U m g a n g mit 
modernen Arbeitsmit teln gewohnt . Viele unter ihnen 
haben gelernt, Arbeiten termingerecht und wirtschaft
lich durchzuführen und zu einem Abschluß zu brin
gen. Ihr berufl icher Alltag verlangt ihnen hohe Mobi
lität und Flexibilität sowie den verbindlichen U m g a n g 
mit Personal ab. Von der Altersstruktur her sind diese 
Kollegen die kommende Archäologengenerat ion. Ein
zelne unter ihnen werden in Zukunf t auch in den 
Fachämtern wirken. Insofern hat das "Verursacherpri
nzip" und die damit zusammenhängende Ents tehung 
von "Grabungsf i rmen" auch in diesem Punkt etwas 
Gutes zur Folge: Die fehlende Berei tschaft der Ar
chäologen zum Wechsel der Arbeitsstätte, vor allem 
in den hierarchisch niedrigeren Stufen hat in der Ver
gangenheit zur Einstel lung von Berufsanfängern mit 
geringen Praxiskenntnissen geführt . Dieses wird sich 
voraussichtlich ändern. Eine Reihe qualifizierter und 
erfahrener Kollegen wird den Wechse l in den öffentl i
chen Dienst wagen und für Veränderungen sorgen. 

Das sind die Gründe, die dazu führen , das Verursa
cherprinzip  aber vom Grundsatz her auch die kom
merzielle Archäologie  positiv zu bewerten. Mit der 
Zeit werden es die Archäologen mit steigender Erfah
rung erreichen, auch auf dem freien Markt gute Ar
chäologie in einem angemessenen wirtschaft l ichen 
Rahmen zu betreiben. Allen, die die Entwicklungen 

kritisch beurteilen, sei in Erinnerung gerufen, daß Ar
chitekten und Ingenieure, die heute in vorwiegender 
Zahl außerhalb der öffent l ichen Insti tutionen tätig 
sind, auf eine über hunder t jähr ige Entwicklung ihres 
Berufss tandes und seiner Ethik zurückbl icken. Also 
Geduld ! 
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